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RS OGH 1993/3/29 Okt2/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1993

Norm

KartG 1988 §10 Abs1

Rechtssatz

Das "gemeinsame Interesse" braucht nicht in der Beschränkung des Wettbewerbs zu liegen. Auch ein anderes

Interesse erfüllt den Tatbestand. Solche gemeinsamen Interessen liegen aber auch einfachen Alleinvertriebsverträgen

und Exklusivbindungen zugrunde. Durchschlagend ist jedenfalls das gemeinsame Interesse an der Optimierung des

Absatzes.
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